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Erwägungen

E. 1.1
Mit der vorinstanzlich angefochtenen Verfügung vom 9. Dezember 2013 hob die
Beschwerdegegnerin die ganze Rente des Beschwerdeführers auf, wegen Verletzung der
Meldepflicht nach Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV rückwirkend zum 1. November 2012. Weiter
stellte sie fest, die seither bis 30. Juni 2013 (Sistierung der Rente) zu Unrecht bezogenen
Leistungen seien zurückzuerstatten, worüber eine separate Verfügung erlassen werde.

E. 1.2
Das kantonale Versicherungsgericht hat gestützt auf das psychiatrische Gerichtsgutachten
vom 9. Dezember 2015, dem Beweiswert zukomme, eine im Sinne von Art. 17 Abs. 1
ATSG relevante Tatsachenänderung (Wegfall der Diagnose einer posttraumatischen
Belastungsstörung) bejaht. Im Rahmen der demzufolge neu vorzunehmenden
Invaliditätsbemessung ( BGE 141 V 9 E. 2.3 S. 10 mit Hinweisen) hat es sodann durch
Einkommensvergleich ( Art. 16 ATSG i.V.m. Art. 28a Abs. 1 IVG ) aufgrund einer
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 30 % in einer angepassten Tätigkeit gemäss
Expertise einen Invaliditätsgrad von 30 % ermittelt, was keinen Rentenanspruch (mehr)
ergibt ( Art. 28 Abs. 2 IVG ). Schliesslich bestätigte die Vorinstanz die rückwirkende
Rentenaufhebung zufolge einer Meldepflichtverletzung.

E. 1.3
Der Beschwerdeführer bestreitet vorab den Beweiswert des Gerichtsgutachtens, das an
derart vielen Mängeln leide, dass es eine offensichtlich unrichtige Feststellung des
Sachverhalts (nach Art. 97 Abs. 1 BGG ) wäre, wenn darauf abgestellt würde. Daraus lasse
sich nicht nachvollziehbar eine revisionsrechtlich relevante Verbesserung des
Gesundheitszustandes entnehmen. Die Expertise entspreche auch nicht einem strukturierten
Beweisverfahren gemäss BGE 141 V 281 . Eine posttraumatische Belastungsstörung
(PTBS; ICD-10 F43.1) zähle zu den unklaren Beschwerdebildern, welche unter die mit
diesem Urteil geänderte und präzisierte Rechtsprechung gemäss BGE 130 V 352 fielen.

E. 2.1
Einem ärztlichen Bericht kommt Beweiswert zu, wenn er für die streitigen Belange
umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der
Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen Situation
einleuchtet und wenn die Schlussfolgerungen des Arztes begründet sind ( BGE 134 V 231
E. 5.1 S. 232; vgl. auch BGE 125 V 351 E. 3b/aa    S. 352 f. [Gerichtsgutachten]).

E. 2.2.1



Im psychiatrischen Kontext - ausserhalb einer Aktenbegutachtung (vgl. dazu Urteil
9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 E. 5.1.1 mit Hinweisen) - im Besonderen bilden die
klinische Untersuchung mit Anamneseerhebung, Symptomerfassung und
Verhaltensbeobachtung die wichtigste Grundlage gutachtlicher Feststellungen und
Schlussfolgerungen (Urteil 8C_86/2015 vom 6. Mai 2015 E. 5.2 mit Hinweisen). Dem
Gespräch, d.h. der direkten Auseinandersetzung des oder der Sachverständigen mit der zu
begutachtenden Person kommt somit massgebende Bedeutung zu (Urteile 8C_721/2014
vom 27. April 2015 E. 7.3 und I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1; vgl. auch
"Qualitätsleitlinien für psychiatrische Gutachten in der Eidgenössischen
Invalidenversicherung" der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie [SGPP] vom Februar 2012, S. 13). Daraus folgt, dass deren Aussagen
(Spontan- und anamnestische Angaben) in der Expertise soweit möglich wortgetreu oder in
ihrem tatsächlich gemeinten Sinn wiederzugeben sind, was auch und besonders bei
sprachlichen Schwierigkeiten bzw. Verständigungsbarrieren gilt, welche den Beizug einer
professionellen Übersetzung erfordern (vgl. dazu BGE 140 V 260 E. 3.2 S. 261 ff.).

E. 2.2.2
Bestreitet der Explorand oder die Explorandin

bei erster Gelegenheit, bestimmte seiner bzw. ihrer im Gutachten wiedergegebene
diagnoserelevante Aussagen so oder überhaupt gemacht zu haben, oder macht er oder sie
geltend, wichtige Aussagen würden nicht erwähnt, stellt sich ein Beweisproblem (vgl.
Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.2 betreffend die Dauer des
Explorationsgesprächs) bzw. die Frage, ob die sachverständige Person damit zu
konfrontieren ist. Die Antwort hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere
von der Glaubhaftigkeit der Beanstandungen und deren Bedeutung für die Befundung und
Diagnosestellung.

E. 2.3.1
Im vorliegenden Fall bemängelte der Beschwerdeführer bereits in seiner Stellungnahme
vom 1. Februar 2016 zum Gerichtsgutachten, die Expertise gebe teilweise seine Aussagen
falsch wieder. Er habe nicht gesagt, dass er die Szenen seiner schlimmen Erfahrungen im
Irak tagsüber nicht mehr sehe; dass er die Überwachung durch den Detektiv als
Überwachung durch den Geheimdienst des Irak fehlinterpretiert habe, was er damals habe
verkraften können; dass er seit einigen Jahren keine Stimmen mehr höre und auch keine
Flashbacks wegen der erlittenen Folterungen mehr habe; dass depressive Verstimmungen
bei ihm nie, auch nicht im Jahre 2005, im Vordergrund gestanden hätten; dass die im
Bericht des behandelnden Arztes vom 8. Januar 2015 festgehaltenen Beschwerden
(hochgradige Niedergeschlagenheit, massive Schuldgefühle, aufgehobenes Selbstvertrauen,
Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Passivität, Antriebslosigkeit) bei ihm nicht oft
vorhanden gewesen seien (vgl. Gerichtsgutachten S. 7 unten ff.). Im Gegenteil habe er dem
Experten gegenüber angegeben, dass er weiterhin tagsüber Szenen seiner schlimmen
Erfahrungen im Irak sehe; dass ihn die Überwachung durch den Detektiv retraumatisiert
habe, da ihn dies an die schlimme Zeit erinnert habe, als er vom Geheimdienst überwacht
worden sei; dass er immer noch Stimmen höre und regelmässig Flashbacks erleide; dass
seine Depression seit langer Zeit bestünde, auch medizinisch dokumentiert sei und sehr
wohl im Vordergrund stehe; dass die vom behandelnden Arzt festgehaltenen Beschwerden
sehr häufig vorhanden seien. Es sei, so der Beschwerdeführer abschliessend, nicht



nachvollziehbar, wie der Gutachter seine Aussagen derart ins Gegenteil habe verkehren
können. Im Übrigen habe der Dolmetscher, dem beide Darstellungen des
Explorationsgesprächs vorgelegt worden seien, seine Aussagen bestätigt. Insbesondere
könne sich der Übersetzer nicht daran erinnern, dass er gesagt haben soll, es gehe ihm gut.

E. 2.3.2
Die Vorinstanz hat diese Vorbringen nicht als stichhaltig erachtet mit der Begründung, der
Dolmetscher bestätige in seiner Mail vom   26. Januar 2016 einzig, dass "er sich nicht daran
erinnern könne, dass der Beschwerdeführer gesagt habe, es gehe ihm gut". Seine weiteren
Ausführungen seien persönliche und wertende Eindrücke aus nicht fachärztlicher Sicht,
welche daher das Gerichtsgutachten nicht in Frage zu stellen vermöchten. Diese
Argumentation lässt unerwähnt, dass der Dolmetscher auch, und zwar gleich zu Beginn die
Aussagen des Exploranden bestätigte, dies in Kenntnis der fraglichen Stellen in der
Expertise, in welche ihm dessen Rechtsvertreter Einsicht gegeben hatte (E-Mail vom 26.
Januar 2016). Es kommt dazu, dass die Vorinstanz dem Umstand keine Rechnung getragen
hat, dass die Darstellung des Beschwerdeführers und die diesbezüglichen Ausführungen im
Gerichtsgutachten diametral voneinander abweichen. Dabei sind die angeblich
tatsachenwidrigen Feststellungen unzweifelhaft von Bedeutung sowohl für den Befund und
die Diagnose einer seit ca. 2012 remittierten PTBS, als auch für die Frage nach dem
Vorliegen eines Revisionsgrundes nach Art. 17 Abs. 1 ATSG . Die ursprüngliche
Rentenzusprache erfolgte aufgrund der Diagnose eines Mischzustandes von
posttraumatischer Belastungsstörung und psychischer Dekompensation vermutlich
schizophrener Genese und der dadurch bewirkten Arbeitsunfähigkeit von 100 % (Gutachten
Dr. med. B._______, FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 22. Februar 2005).

E. 2.4
Nach dem Gesagten durfte die Vorinstanz nicht - in antizipierender Beweiswürdigung - auf
weitere Abklärungen verzichten. Vielmehr hätte der Dolmetscher befragt, danach allenfalls
der Gerichtsgutachter mit den geltend gemachten Einwänden gegen Teile der in der
Expertise festgehaltenen Aussagen des Beschwerdeführers konfrontiert und je nachdem
eine nochmalige Begutachtung angeordnet werden müssen. Der angefochtene Entscheid
beruht somit auf einem unvollständig abgeklärten Sachverhalt, was Bundesrecht verletzt (
Art. 61 lit. c ATSG i.V.m. Art. 95 lit. a BGG ; BGE 135 II 369 E. 3.1 in fine S. 373; 135 V
23 E. 2 S. 25). Die Beschwerde ist im Eventualstandpunkt begründet.

E. 3
Ausgangsgemäss hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ) und dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zu bezahlen ( Art. 68 Abs. 2
BGG ).
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